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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1991

Norm

DSt 1990 §26 Abs3

Rechtssatz

Die Mitwirkung an der Fassung des Einleitungsbeschlusses ist für sich allein nicht geeignet, Zweifel an der

Unparteilichkeit des mitwirkenden Mitgliedes des Disziplinarrates für das folgende Verfahren zu wecken.
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